
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ökumenisches Netz Zentralafrika 
 

 
 

Stadterneuerung und Umsiedlungspolitik 
in Kigali / Ruanda 

 

Auswirkungen des Abrisses traditioneller Siedlungen   
auf die Bevölkerung der ruandischen Hauptstadt 

Mai 2010 
 
 

 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadterneuerung und Umsiedlungspolitik 
in Kigali / Ruanda 
 
Auswirkungen des Abrisses traditioneller Siedlungen  
auf die Bevölkerung der ruandischen Hauptstadt 
 
 
 
 
 
 
 
Ökumenisches Netz Zentralafrika 
 
Chausseestr. 128 
10115 Berlin 
Deutschland 
www.oenz.de 
 
 
 
Titelbild: Kigali Conceptual Masterplan, S. 85 



3 
 

 

�������
 
 
 
 
Einleitung: Modellhafte Stadtentwicklung mit Schattenseiten ..................................... 4 

Wachsende Bedeutung von Kigali .............................................................................. 5 

Der Kigali Conceptual Masterplan .............................................................................. 8 

Gesetzliche Grundlagen der Enteignungen in Kigali ................................................ 11 

Umsiedlungen und Enteignungen im ländlichen Bereich .......................................... 12 

Abriss- und Enteignungspraxis in Kigali.................................................................... 13 

Kritik an der Enteignungs- und Entschädigungspraxis ............................................. 15 

UN-Leitlinien für entwicklungsbedingte Umsiedlungen ............................................. 17 

Aussagen des Masterplans zu den traditionellen Siedlungen................................... 18 

Bau von Ersatzwohnungen und „low cost housing“ .................................................. 19 

Soziale Folgen der Umsiedlungen und Vertreibungen ............................................. 21 

Empfehlungen .......................................................................................................... 22 

Quellen und weiterführende Literatur ....................................................................... 24 

 

 



4 
 

�	��
	����
����
������
������
���	��������	�������� 
��
	�
��
2008 wurde Kigali als erster afrikanischer Stadt von UN-Habitat der Scroll of Honour 
verliehen. Der Preis wird jedes Jahr an Initiativen, Organisationen oder Städte verge-
ben, die sich im Sinne einer bewohnergerechten Stadtentwicklung besonders ver-
dient gemacht haben: „Sein Ziel ist es, Initiativen auszuzeichnen, die einen heraus-
ragenden Beitrag leisten in verschiedenen Handlungsfeldern wie etwa der Bereitstel-
lung von Unterkünften, der besonderen Beachtung der Not der Obdachlosen, der 
Umsetzung richtungsweisender Maßnahmen beim Wiederaufbau nach Konflikten 
oder der Entwicklung und Verbesserung von Wohnsiedlungen sowie der städtischen 
Lebensqualität.“1

 

Die Begründung von UN-Habitat für die Preisverleihung an Kigali hebt hervor, dass 
Kigali eine moderne, modellhafte Stadt ohne Toleranz für Plastikmüll sei, mit verbes-
serter Müllsammlung und einer erheblich gesunkenen Kriminalitätsrate. „Straßen und 
Gehsteige wurden verschönert, der öffentliche Nahverkehr nachgerüstet. Zudem gab 
es Verbesserungen im Abwassersystem und Verbesserungsmaßnahmen für die 
Slums (slum upgrading). In genau einer Dekade (1998 – 2008 ) wurde Kigali so in 
einen Platz verwandelt, zu dem Leute aus allen Ecken der Welt kommen, um zu ler-
nen und um zu sehen, wie sie das Modell zur Modernisierung und Stadterhaltung 
von Kigali bei sich zu Hause kopieren könnten.“2 
Dieses glänzende Bild einer zeitgemäßen städtischen Erneuerung wird seit vier Jah-
ren jedoch überschattet durch Berichte über die Vertreibung mehrerer Tausend Fa-
milien aus historisch gewachsenen Innenstadtvierteln der ruandischen Hauptstadt. 
Traditionelle Stadtviertel wie etwa Muhima an den Hängen um Kiyovu, dem zentralen 
Innenstadtbereich, sind heute weithin sichtbar kahlgeräumt oder akut vom Abriss be-
droht. Beim Abriss von Muhima im Juli 2008 soll es den Berichten zufolge zu drama-
tischen Szenen gekommen sein, da Bewohner nicht mehr in ihre Häuser gelassen 
wurden, um letzte Habseligkeiten zu retten. Mehr als 10.000 Menschen waren von 
der Zerstörung ihres Stadtteils betroffen, die meisten davon als Mieter, welche hier 
keine Entschädigung erwarten können. Zudem scheinen viele Bewohner bei ihrer 
Rückkehr von der Arbeit oder von der Schule davon überrascht worden zu sein, dass 
ihre Wohnung und ihre Habe unter Schuttbergen begraben lagen. Laut Zeitungsbe-
                                                 
1  UN-Habitat, Website des Scroll of Honour: “Its aim is to acknowledge initiatives which have made outstanding 

contributions in various fields such as shelter provision, highlighting the plight of the homeless, leadership in 
post conflict reconstruction, and developing and improving the human settlements and the quality of urban life. 
<www.unhabitat.org/print.asp?cid=6601&catid=40&typeid=19> (9.2.2010) 

2  UN-Habitat, Website des Scroll of Honour: “The capital of Rwanda, Kigali, gets the Habitat Scroll of Honour 
Award for many innovations in building a model, modern city symbolized by zero tolerance for plastics, im-
proved garbage collection and a substantial reduction in crime. Starting from 1998, the authorities in Kigali be-
gan restoring the city's lost glory. They targeted garbage collection, and banned the use of plastic bags. The 
streets and pavements were beautified, and public transport was upgraded. Other areas included improvement 
of the sewage system and slum upgrading. In just one decade, Kigali has been transformed into a place to 
which people come from all corners of the world to see and learn how they can replicate the Kigali moderni-
zation and urban conservation model at home.” UN-Habitat (2008), The 2008 Scroll of Honour Award Winners 
<www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=564&cid=6586> (9.2.2010) 
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richten schliefen viele Menschen die ersten Nächte danach unter freiem Himmel, da 
sie keine alternativen Unterkünfte hatten.3 
Die ruandische Regierung und die Stadtverwaltung von Kigali sprechen in diesem 
Zusammenhang von „expropriations“ (Enteignungen) im öffentlichen Interesse, die 
zur Stadtentwicklung notwendig seien. Allerdings engt der offiziell verwandte Begriff 
„expropriation“ das Blickfeld auf das Problem der Hausbesitzer/innen ein, d.h. deren 
Enteignung, Entschädigung und geordnete Umsiedlung. Die Probleme der Mieter, 
die in vielen der innerstädtischen Wohnviertel weit über 50 % der Bewohner/innen 
darstellen, sind durch diese Begriffswahl ausgeblendet. 
Die ruandische Regierung verfolgt mit ihren neuen Konzepten zur Wirtschaftsreform 
und zur Stadtentwicklung in Kigali die Absicht, durch räumliche Umstrukturierungen 
Voraussetzungen für eine Dynamisierung der städtischen Dienstleistungsökonomie 
und damit letztlich wachsenden Wohlstand für alle zu schaffen. Umfassende wirt-
schaftliche Investitionen und der Neubau von Infrastruktur können vereinzelt auch  
Umsiedlungen oder die Neuanlage ganzer Stadtviertel notwendig machen. Das Öku-
menische Netz Zentralafrika begrüßt den Wunsch der ruandischen Regierung, Ent-
wicklungsschritte einzuleiten, um eine Verbesserung des Lebensstandards in der 
Stadt zu erreichen. Dabei müssen jedoch auch die Belange der ansässigen Bevölke-
rung berücksichtigt werden. 
Kigali ist in hohem Maße durch Einwohner geprägt, die nur über ein sehr geringes 
Einkommen verfügen. Diese städtischen Armen drohen durch Umsiedlungsprozesse 
ihre Existenzgrundlage zu verlieren und an den Rand der Stadt und der Gesellschaft 
gedrängt zu werden.  
Im Zuge der Umbauvorhaben ist es daher wichtig, gerade die Interessen der Bewoh-
ner informeller Siedlungen, die zahlenmäßig die Mehrheit der Stadtbevölkerung stel-
len, schon in der Vorbereitungsphase zu berücksichtigen und sie partizipativ in die 
Stadtplanung einzubinden. Wo eine Umsiedlung oder Enteignung unumgänglich ist, 
sind adäquate Ersatzunterkünfte mit Zugang zu Erwerbsquellen, faire und transpa-
rente Entschädigungsverfahren sowie angemessene Vergütungen notwendig.  
Die folgenden Kapitel sollen die Frage klären, wie die derzeit geplanten großflächi-
gen Umsiedlungen armer Stadtteile zu bewerten sind und welche Änderungen der 
Stadtentwicklungspolitik von Kigali aus Sicht menschenrechtlicher Belange ratsam 
und machbar wären, ohne das Ziel einer umfassenden Erneuerung der ruandischen 
Hauptstadt zum Wohl der dort lebenden Menschen aufzugeben. 
 

�����
��
��
�
�����������	���	��
Seit dem Völkermord von 1994 hat Ruandas Hauptstadt einen enormen Transforma-
tionsprozess erfahren. Die politischen Veränderungen im Land haben dazu geführt, 
dass sich Kigali zum boomenden Wirtschaftszentrum entwickelt hat. Seit der Jahr-
tausendwende haben Programme zur Wirtschaftsförderung vor allem im Banken- 
und Handelssektor in- und ausländische Investoren dazu motiviert, sich in der Stadt 
                                                 
3  Quellen: lokale Zeitungsberichte sowie Bericht der Ligue des Droits de la personne dans la région des Grands 

Lacs (LDGL), siehe: Gakire, Anastasse, La population de Rugenge, 23. Juli 2008.  
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niederzulassen. Die seit 15 Jahren andauernde innenpolitische Stabilität hat eben-
falls dazu beigetragen, dass die Wirtschaft in der Hauptstadt wuchs und auch Privat-
leute wieder verstärkt in Baumaßnahmen investieren.  
Diese Entwicklung geht einher mit einer wachsenden Diskrepanz des Wohlstandes 
zwischen ländlichen und städtischen Gebieten. Das Einkommensgefälle fördert eine 
Tendenz zum Zuzug aus weiter entfernten Regionen in die Hauptstadt. Zunehmende 
Geburtenraten tragen ebenfalls zur wachsenden Bevölkerung in Ruanda, vor allem 
aber in Kigali bei. Auch in der Stadt selbst steigt die Kluft zwischen Arm und Reich – 
zwischen dicht bewohnten Armenvierteln und luxuriösen Neubauten. 
Wo in den Dörfern Landknappheit und Arbeitslosigkeit herrschen, suchen vor allem 
junge Erwachsen einen Wohnsitz in der Hauptstadt, in der Hoffnung, hier ein Arbeit 
zu finden. Das jährliche Bevölkerungswachstum in Ruanda lag zwischen 2005 und 
2010 bei ca. 2,7%, die städtische Wachstumsrate bei etwa 4,2%.4 Der Einwohnerzu-
wachs in Kigali innerhalb der letzten Dekade erreichte sogar eine Größenordnung 
von ca. 8 % jährlich (siehe folgende Tabelle). 
Bevölkerungsentwicklung in Kigali 1960 - 2010 5

 

Jahr Einwohner Ø jährliche Wachstumsrate 
1960  ca. 6.000 

1984  160.173 1984 – 1991:   ca. 5,7 % 

1991  236.664 1991 – 1999:   ca. 5,2 % 

1999  354.273 1999 – 2005:   ca. 8,0 % 

2005  566.089 
 
2010 ca. 800.000 - 900.000 (geschätzt, bei konstantem Wachstum) 
 

Die ruandische Regierung steht vor der Herausforderung, mehrere Konflikte gleich-
zeitig zu lösen. Die hohen Geburtenraten verstärken die Nahrungsknappheit im 
Land, das bereits jetzt am Rande seiner Kapazitäten zur Selbstversorgung angelangt 
ist, und in dem ca. 25 % der Kinder in ländlichen Gebieten Anzeichen von Unterer-
nährung aufweisen.6 Fast 80 % der Ruander leben heute noch von der Landwirt-
schaft, die meisten wirtschaften fast ausschließlich für die eigene Subsistenz. Schon 
heute reichen die landwirtschaftlichen Flächen kaum mehr aus, um die bestehende 
Bevölkerung zu ernähren. Die Regierung reagierte mit einem Programm zur Land-
wirtschaftsreform („green revolution“) und zwei Poverty Reduction Strategy Papers 
(PRSP). Diese Programme sehen vor, langfristig nur noch 50 % der Bevölkerung in 
der Landwirtschaft zu beschäftigen. Die Landwirtschaft soll dabei einerseits eine hö-
here Produktivität entwickeln – durch verbesserte Anbaumethoden, zusammenge-
legte Flächen, Monokulturen, Bewässerung und Düngung. Andererseits soll die Sub-
sistenzproduktion durch den Anbau von Exportgütern wie Kaffee, Tee, Gewürzen, 
etc. ersetzt und dadurch zusätzlich Geldeinkommen geschaffen werden. 
Die dann nicht mehr in der Landwirtschaft absorbierte Hälfte der Bevölkerung soll 
laut PRSP Arbeitsplätze im verarbeitenden oder im Dienstleistungssektor finden. Da-
                                                 
4  Daten für 2005-2010 aus: UNFPA: State of the World Population 2009, Washington 2009, S. 89. 
5  Daten 1960 – 2005 nach Bock, Stephan: Stadtentwicklung Kigali (Ruanda): Leitbilder, Umsetzung und Proble-

me, Uni Bayreuth 2008, S. 19; Wachstumsraten und Wert für 2010: eigene Berechnung. 
6  UNDP Rwanda Development Report 2007 
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für wäre allerdings ein enormes Wirtschaftswachstum nötig, das sich bislang nur in 
Ansätzen abzeichnet.  
Kigali nimmt im Entwicklungsplan der ruandischen Regierung die Rolle des Ent-
wicklungsmotors für das ganze Land ein. Vor allem in der Hauptstadt sollen Investi-
tionen den Sprung von der agrarischen zur Bildungs- und Dienstleistungsgesellschaft 
nach dem Vorbild asiatischer Tigerstaaten ermöglichen.  
Das Umfeld für ein starkes Wirtschaftswachstum ist in Kigali bislang allerdings nur 
begrenzt gegeben. Durch die Binnenlage ohne Meeresanbindung oder Eisenbahn ist 
Kigali auf den komplizierten Landweg über die Nachbarstaaten angewiesen, um Ex-
portgüter zu transportieren. Der Ausbau des nationalen Flughafens Kanombe ist ein 
erster Schritt zur besseren Anbindung an den Weltmarkt. Das Land verfügt über be-
grenzte landwirtschaftliche Flächen und kaum natürliche Rohstoffe. 
Kigalis Infrastruktur entspricht der einer afrikanischen Kleinstadt und ist nicht auf ex-
ponentielles Wachstum ausgerichtet. Wie in vielen anderen afrikanischen Städten 
sind einfache Wohnformen in Kigali ein weit verbreitetes Phänomen: Ca. 60-80% der 
Stadtfläche von Kigali sind mit informellen Siedlungen bebaut, die nur unzureichend 
mit Strom, Trinkwasser oder befestigten Straßen versorgt sind. Hier finden sich Häu-
ser aus traditionellen oder provisorischen Materialien in teilweise auch schlechter 
Bauausführung.7  Der Zuzug von armen Haushalten aus den ländlichen Regionen hat 
die Bildung von Elendsquartieren im Innenstadtbereich noch verstärkt. Jahrzehnte-
lang gab es in Kigali keine stadtplanerischen Bemühungen, um diese informellen 
Siedlungen mit Infrastruktur auszustatten oder Maßnahmen zur Verbesserung der 
Bausubstanz zu ergreifen. So entstanden über mehrere Generationen Stadtteile mit 
einfachsten Lehmbauten, Einraumhütten mit einer Holz-Lehmkonstruktion und Well-
blechdächern ohne Strom, Wasser- oder Abwasseranschluss in verwinkelten Lagen 
sowie mit unbefestigten, teils nur für Fußgänger angelegten Zugangswegen. 
Seit der Jahrtausendwende hat die ruandische Regierung eine langfristige nationale 
Entwicklungsstrategie entworfen. Mit der „Vision 2020“ entstand ein Programm zur 
nationalen Wirtschafts- und Bildungsförderung, das durch überprüfbare Maßstäbe 
langfristige Kontrollmechanismen aufweist. Neben der Erreichung der „Millennium 
Development Goals“ der Vereinten Nationen sollen vor allem die wirtschaftliche und 
technische Infrastruktur sowie die Verwaltung des Landes deutlich verbessert wer-
den. 
Dies hat Auswirkungen auf die Entwicklungskonzepte für die Stadt Kigali. Kigali soll 
für global operierende Wirtschafts-, Industrie- und Serviceunternehmen attraktiv wer-
den. Die Stadt baut zu diesem Zweck auch selbst hochwertige Wohn- und Ge-
schäftshäuser sowie Infrastruktur. Des Weiteren wurden in den letzten Jahren bauli-
che Standards festgelegt, deren Einhaltung zunehmend streng überwacht wird. Die 
bisherige traditionelle Lehmbauweise mit einfachen Holzgerüsten ist seit 2007 im 
Stadtgebiet von Kigali nicht mehr erlaubt. Somit wurde ein Großteil der Bauten in den 
ärmeren Siedlungen über Nacht „informell“ und damit „illegal“.8 

                                                 
7  OE- Architecture, EDA, Tetratech, ERA, Engineers Without Boarders: Kigali Conceptual Masterplan, Kigali 

2007, S.114. 
8  Illberg, Antje: Beyond Paper Policies: Planning Practices in Kigali. DED, 2008, S. 2. 
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Abbildung 1: Blick über ein Armenviertel im Norden Kigalis 
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Als Rahmen für die umfassende Modernisierung Kigalis im Sinne der Vision 2020 
gaben das Infrastrukturministerium und die Stadt Kigali im Jahr 2005 einen strategi-
schen Stadtentwicklungsplan in Auftrag, den „Kigali Conceptual Master Plan“ 
(KCMP), der zwischen 2005 und 2007 vom US-Amerikanischen Architekturbüro „OZ- 
Architecture“ erstellt und von der Stadtverwaltung im Juni 2008 verabschiedet wurde. 
Er formuliert die übergeordnete Strategie der Stadterneuerung, die Errichtung einer 
modernen Stadt nach dem Vorbild asiatischer Megastädte wie z.B. Singapur.9 Mit 
Singapur hat Kigali eine Städtepartnerschaft eingerichtet und im letzten Jahr Stadt-
planer von dort damit beauftragt, auf Grundlage des Plans Bebauungspläne zu erar-
beiten und dabei den Masterplan im Sinne größerer Bebauungsdichten nochmals zu 
überarbeiten. 
 
                                                 
9  Für die Implementierung des Master Plans wurden Unternehmen aus den USA und aus Singapur damit be-

auftragt, detaillierte Pläne zu entwerfen. (The East African, 27. Feb. 2009). 
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Abbildung 2: Plan von Kigali 
Die Entwicklungsplanung zielt auf die Schaffung einer Hauptstadt als wirtschaftlichen 
Motor des Landes und der Region: „A key element of the development of Rwanda is 
the growth of its capital and economic center, Kigali. The provision of space, services 
and other essential elements to accommodate the projected growth of Kigali will al-
low economic development to accompany population growth.”10

 

 
Ziele des Masterplans für Kigali sind im Detail: 

�  Ausbau von Infrastruktur als Grundlage des Wirtschaftswachstums 
�  Verbesserung der Wohnraumversorgung 
�  Anhebung des Lebensstandards 
�  Umweltschutz, Nutzung regenerativer Energien 

 
Der Plan weist neue Bauflächen für die Erweiterung der Stadt aus, um mittelfristig 
etwa 3 Millionen Einwohner aufnehmen zu können. Er sieht den Bau eines neuen 
Stadtzentrums am südöstlichen Rand der bisherigen Stadtfläche vor. Die bereits be-
bauten Stadtgebiete sollen nach einheitlichen Regeln weiterentwickelt werden, um 
höchste Dichten auf den Hügelspitzen zu erreichen und abnehmende Bebauungs-
dichten hin zum Feuchtland im Talbereich, das als ökologische Schutzzone konser-
viert werden soll. Steile Abhänge werden ebenfalls von Bebauung freigehalten, wo-
bei der Plan jedoch explizit die bereits heute bebauten Flächen im Hangbereich – 
                                                 
10  OE- Architecture, EDA, Tetratech, ERA, Engineers Without Boarders: Kigali Conceptual Masterplan, Kigali 

2007, S.114. 
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das sind hauptsächlich die Armenviertel – ausnimmt. Hier sollten „sensible Lösun-
gen“ gefunden werden. Dabei ist insbesondere an Verbesserungsmaßnahmen für 
diese traditionellen Viertel gedacht, die an einem Beispiel sogar im Detail durch-
exerziert werden. Nur in Ausnahmefällen sollten Umsiedlungen erwogen werden. 
 

 
Abbildung 3: Bau einer hochwertigen Wohnsiedlung in Kinyinya 
 
Im Sinne dieser generellen Idee einer räumlichen Neuordnung gibt der Masterplan 
die Klassifizierung der einzelnen Stadtviertel in Nutzungskategorien vor. Der gesamte 
zentral gelegene Stadtteil Kiyovu wurde zum „Central Business District“ erklärt. Dort 
drängt seither die Stadtverwaltung Besitzer der traditionell ein- oder zweistöckigen 
Bauten dazu, ihre Gebäude mindestens drei- oder vierstöckig zu errichten, oder  In-
vestoren mit „höherrangigem Interesse“ zu weichen. Auch an anderen Stellen wird 
der Plan als Argument dazu benutzt, um die bisherige Bebauung als obsolet erschei-
nen zu lassen und um Flächen für neue Investorenvorhaben frei zu räumen. 
Der Kigali Conceptual Masterplan wird so zu einem Instrument, das die von der Ver-
waltung vorgesehenen Enteignungen und die damit einhergehenden Abrisse von 
traditionellen Siedlungen als grundlegendes öffentliches Interesse definiert, das nicht 
in Frage gestellt werden darf. Obwohl der Plan nicht öffentlich zugänglich oder im 
Internet konsultierbar ist, bezieht er seine Legitimität aus dem Anspruch, partizipativ 
entwickelt worden zu sein. Nach Aussagen von DED-Fachkräften in der Stadtverwal-
tung ließ die Partizipation jedoch erheblich zu wünschen übrig und beschränkte sich 
weitgehend auf eine geringe Zahl von Fragebögen zu Beginn der Planungsphase 
und Informationsveranstaltungen in den einzelnen Stadtteilen am Ende. Bei diesen 
Seminaren wurde der Masterplan präsentiert, die Grundlagen der Planung standen 
jedoch nicht mehr zur Diskussion. Dabei brachten viele Anwohner ihren Unmut über 
den geplanten Abriss ihres Wohnviertels und die geplanten Enteignungen zum Aus-
druck, wurden jedoch mit dem Argument des öffentlichen Interesses abgewiesen. 
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Offiziell erkennt Ruanda internationale Standards in der Städteplanung wie die UN-
Habitat–Agenda von Istanbul 1996 an, welche die bereits durch die Menschenrechts-
erklärungen festgelegten Wohn- und Bleiberechte bestärkt und erläutert und ueine 
substantielle Partizipation der Bewohner/innen bei allen Stadtentwicklungs-
maßnahmen einfordert. 
Bis zur Reform des Landrechtes 2005 war in Ruanda alles Land Staatseigentum. Der 
Staat vergab informelle Landtitel, die dazu berechtigten, ein bestimmtes Grundstück 
zu nutzen. Allerdings sollten dabei staatliche Vorgaben, z.B. hinsichtlich Baustan-
dards oder des Gemeinwohles eingehalten werden, da der Staat sonst berechtigt 
war, das Land zurückzufordern.11

 2005 wurde ein neues Landgesetz12
 verabschiedet, 

das individuelle Besitzansprüche für bereits existierende Landtitel berücksichtigt. Al-
lerdings ist das Gesetz nicht detailliert genug, um alle Unklarheiten zu regeln und es 
entstand ein „Rechtsvakuum“ für viele Hausbesitzer.13

 

In der Praxis treffen die Bewohner der informellen Siedlungen auf eine Reihe von 
Hindernissen, wenn sie ihren Besitz legal anerkennen lassen möchten. Das 2002 für 
Kigali angelegte Katasteramt sieht  strikte Kriterien für den Eintrag in das Landregis-
ter vor. Die meisten Immobilien erfüllen nicht die Mindestanforderungen wie Grund-
stücksgröße, rechtwinklige Form, Anbindung an Straßen und Infrastruktur sowie 
Bauweise, sodass bislang nur etwa 10% der Immobilienbesitzer in Kigali reguläre 
Titel für ihre Bauten erhalten konnten����  
„Bis zum Jahr 2006 wurden Enteignungen von Grundstücken und Häusern faktisch 
ohne gesetzliche Grundlagen durchgeführt. 2007 trat ein Enteignungsgesetz in Kraft, 
worin das Vorgehen und die Begründungen für Enteignungen festgelegt wurden. 
Enteignet werden darf nur „im öffentlichen Interesse“. Neben den auch bei uns in der 
BRD üblichen Interessen des Allgemeinwohls wie beispielsweise dem Bau von Kran-
kenhäusern oder Infrastrukturmaßnahmen, wurden im ruandischen Enteignungsge-
setz auch alle planerischen Inhalte des Masterplans mit diesem Gesetz zum öffentli-
chen Interesse erklärt. Mit dieser Generalklausel ist jeder Widerspruch gegen Pla-
nungen, die sich aus dem Masterplan entwickeln lassen, unmöglich.“15 
 

Grundsätzlich sieht das Enteignungsgesetz zwei Arten von Enteignungen vor: Ent-
weder übernimmt der Staat in Form der Stadtverwaltung von Kigali Grundstücke, um 
auf ihnen Einrichtungen zu erstellen, die dem Gemeinwohl dienen, wie etwa Straßen, 
Schulen, Infrastruktur. Die Bewohner werden dann nach einem festgelegten Preis-
schema entschädigt. Die zweite Variante stellen Wirtschaftsinvestoren dar, die ge-
meinsam mit der Stadtverwaltung Grundstücke für geplante Unternehmen aussu-
chen. Auch in diesem Fall müssen die bisherigen Bewohner den Investitionsplänen 
weichen. Sie können allerdings die Entschädigung für ihre Grundstücke mit den In-
                                                 
11  Durand-Lasserve: Market-driven Eviction Process, 2007, S. 5. 
12   Republic of Ruanda, MINIRENA: Organic Law, 15. Sept. 2005. 
13  Illberg, Beyond Paper Policies, S. 1. 
14  ebenda, S. 2. 
15  Brookhuis, Norin / Pätsch, Carolin: Großflächige Enteignungen in Kigali – eine Ausnahmereglung wird zum 

Standardinstrument der Stadtplanung. DED, 2008, S.4. 



12 
 

vestoren frei verhandeln, unterliegen danach allerdings auch der Pflicht, innerhalb 
von drei Monaten das Areal zu räumen. Die Enteignungen in Kigali werden im fol-
genden Abschnitt mit den Umsiedlungen im ländlichen Bereich verglichen, um Paral-
lelen und Unterschiede sichtbar zu machen. 
 

 
Abbildung 5: Ein vom Abriss bedrohtes Haus 
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Vor 15 Jahren leitete die Regierung eine Neuordnung der ländlichen Sied-
lungsstruktur ein, um die wirtschaftlichen Bedingungen und die Erreichbarkeit von 
Bildungs- und Infrastrukturleistungen für die Bürger zu verbessern. Ein erster natio-
naler Siedlungsplan von 1996-2002 regulierte die Errichtung zentral angelegter 
„Imidugudu“-Dörfer im Gegensatz zur traditionellen Streusiedlungsweise der ländli-
chen Regionen, um allen einen besseren Zugang zu Infrastrukturangeboten zu er-
möglichen. Schon damals wurden tausende Haushalte dazu gezwungen, ihre Häuser 
inmitten ihrer Felder zu verlassen und sich in neuen Gemeinschaftsdörfern anzusie-
deln. Viele Familien lehnten diese neue Siedlungsform lange Zeit ab. Mit Hinweis auf 
die Vorteile einer zentralisierten Wasser-, Strom-, Bildungs- und medizinischen Ver-
sorgung setzte die Regierung die Imidugudu-Siedlungen allerdings durch. Auch da-
mals kam es zu einer Reihe von Enteignungen und erzwungenen Umsiedlungen, um 
den Weg für neue Wasserleitungen, Straßen, Schulen etc. frei zu machen.  
Grundlegender Gedanke war, dass Haushalte zu ihrem eigenen Wohl und zu ihrer 
Sicherheit auch gegen ihren Willen umgesiedelt werden konnten. Wenn es das Ge-
meinwohl erforderte, konnten die Eigentümer von Immobilien und Grundstücken 
auch enteignet und möglichst angemessen entschädigt werden. Dieser Gedanke von 
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Zwangsumsiedlungen im öffentlichen Interesse und letztlich doch zum Wohle der 
Betroffenen scheint auch bei den Siedlungsabrissen in Kigali im Bewußtsein von 
Verantwortlichen der Stadtverwaltung verankert zu sein. Es gibt jedoch fundamentale 
Unterschiede, die eine Übertragung dieses Konzeptes aus dem ländlichen Bereich 
problematisch werden lassen. 
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Seit der Kigali Conceptual Masterplan zu Jahresbeginn 2008 in Kraft trat, wurden 
deutlich mehr Hausbesitzer in Kigali enteignet und traditionelle Wohnhäuser sowie 
Siedlungen abgerissen. Während allerdings in der Phase der Errichtung der 
Imidugudu-Siedlungen für die Bewohner zeitnah neue Häuser in Dörfern errichtet 
wurden, oder sie für deren Neubau zumindest materielle Unterstützung erhielten, gibt 
es im Rahmen der Umstrukturierung Kigalis nur in wenigen Fällen bereits errichtete 
Ausweichquartiere, die zudem viel zu klein konzipiert sind, um die vertriebene Bevöl-
kerung aufzunehmen. In den meisten Fällen erhalten die vertriebenen Hausbesitzer 
eine knappe Entschädigungssumme und müssen dann auf sich selbst gestellt ein 
neues Heim finden oder errichten. Für die Mieter, die in manchen Stadtteilen bis zu 
80% der Bewohner ausmachen, gibt es keine Vorsorge. Sie müssen sich einen Platz 
in einem der anderen informellen Viertel suchen, die auch zum Abriss vorgesehen 
sind.  
Selbst die staatlichen Vorgaben des Enteignungsgesetzes von 2007 werden oft nicht 
eingehalten. Obwohl die Hauseigentümer drei Monate im Voraus über die Räumung 
und die Summe der Entschädigungszahlung informiert werden sollten, gibt es viele 
Berichte, nach denen die Menschen keine Möglichkeit hatten, ihr Hab und Gut aus 
den Häusern zu retten, bevor diese unangekündigt zerstört wurden. Laut Berichten 
des European Network for Central Africa und anderer lokaler Quellen hatte dies eher 
die Qualität von gewaltsamen Vertreibungen und nicht von Umsiedlungen.16 
Obwohl im Text eigentlich genau gegenteilig formuliert, wird der Masterplan immer 
wieder als Rechtfertigung für solche Vertreibungen der Bewohner informeller 
Siedungeln benutzt: „In Kigali wird Enteignung als Instrument der Stadterneuerung 
verstanden, trotz einer gegenteiligen offiziellen Politik.“17 In der Praxis erscheinen 
Schätzer unangemeldet und legen den Wert von Haus und Grundstück ohne Ab-
sprache mit den Bewohnern fest, nachdem die Stadtverwaltung ein Gebiet als zu-
künftige Investitionsfläche markiert hat. Die Hausbesitzer kritisieren besonders, dass 
sie in den Prozess der Schätzung des Wertes ihrer Immobilien nicht ausreichend 
einbezogen werden, bzw. dass die erstellten Tabellen über den Verkehrswert den 
tatsächlichen Preis ihrer Grundstücke in zentraler Lage weit unterschreiten. 
                                                 
16 Great Lakes Echoes, S. 4. 
17  Illberg: Beyond Paper Policies, S. 3.“In Kigali, expropriation is conceived as a tool for city renewal 

despite official policies to the contrary.“ 
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Der „Central Business District“ im Stadtkern soll derzeit um 75 Hektar im Gebiet der 
bislang informellen Siedlung Kimicanga erweitert werden.18

 Im Zuge der Stadtent-
wicklung sollen in Kumihurura Einkaufszentren, Freizeitanlagen und Wohngebiete 
entstehen, und in Kicukrio werden hochwertige Wohnanlagen gebaut.19

 Die aktuelle 
Umstrukturierung in Kigali führt zu einem groß angelegten Transfer von innerstädti-
schem Grundbesitz. Der derzeit staatliche Grund und Boden wird an Investoren und 
einkommensstarke Gruppen vergeben. Laut einem Bericht der New Times stehen in 
Kigalis Innenstadt mittlerweile 176 Ha. Land zum Verkauf und in den Außenbezirken 
weitere 235,35 Ha. zum Wohnungsbau bereit.  
 

 
Abbildung 6: Abrissfläche 
 
Die Umwidmung des ehemaligen Armenviertels des Stadtteils Kiyovu in den „Central 
Business District“ führte zu einer erheblichen Steigerung der Grundstückspreise. Bei 
den Enteignungen in Kiyovu wurde den Grundstücken ein Wert von umgerechnet 34 
€ / m2 zugerechnet. Nachdem die Stadtverwaltung das Gebiet mit einer Basis-
Infrastruktur versorgt hat, wird der Wert dergleichen Grundstücke auf umgerechnet 
98 € / m2 geschätzt. Das entspricht einer Preissteigerung von fast 200%.20

 Berichten 
einer lokalen NGO zufolge sind die Wertunterschiede jedoch noch sehr viel höher: In 
Kiyovu wurden Hausbesitzer mit 2 US$ pro m2 entschädigt und dieselben Grundstü-
cke später für 200 US$ pro m2 weiterverkauft.  
Der Wert der Behausung wird nach Richtwerten geschätzt, die der Stadtrat 1999 
verabschiedet hat. Seitherige Wertsteigerungen werden nicht berücksichtigt. Ein Be-
richt von Human Rights Watch nennt die Preise ‚beschämend’ und fragt: „Est-ce 
                                                 
18  The East African, 27. Feb. 2009. 
19  Ebd. 
20  The New Times, 8. Mai 2009. 
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vraiment une compensation?“21
 Gegengutachten, die nur in seltenen Fällen von den 

Bewohnern eingefordert oder selbst finanziert werden konnten, kommen zu Wertun-
terschieden von 30% bis 50%. Allerdings wurden diese Gutachten von der Stadtver-
waltung nicht berücksichtigt.22 
Sobald der offizielle Gutachter den Entschädigungswert festgelegt hat, werden die 
Bewohner mit Nachdruck aufgefordert, diesen zu akzeptieren. Nach ihrer Zustim-
mung müssen sie innerhalb von 100 Tagen ihr Haus räumen. Dann soll es möglichst 
zügig abgerissen und die Entschädigungssumme gezahlt werden. Den Bewohnern, 
deren Häuser zum Abriss vorgemerkt wurden, ist es verboten, langfristige Landwirt-
schaft zu betreiben und Neuerungen an ihren Häusern vorzunehmen, um deren Wert 
nicht mehr zu verändern. Zwar schränken die Behörden diese Verbote ein: der An-
bau von Gemüse etc. sei erlaubt, nur Pflanzen mit einer langen Wachstumszeit wie 
z.B. Kaffee seien verboten. Gleiches gelte für die Häuser: Nur neue Anbauten etc. 
sind untersagt, Renovierungsarbeiten aber erlaubt.23

  
Schwierig für viele Haushalte ist die oft lange Phase der Unsicherheit zwischen der 
Schätzung des Wertes ihrer Immobilien und dem tatsächlichen Auszug. Einige Häu-
ser wurden vor Jahren zum Abriss vorgemerkt und die Bewohner mussten jeden Tag 
mit ihrer Vertreibung rechnen, ohne planen zu können. Investitionen lohnen sich also 
für sie nicht mehr. Ein weiteres Problem ist, dass bereits enteignete Grundstücke ein-
gezäunt wurden, so dass benachbarte Bewohner von Straßen abgeschnitten sind.24 
Mieter haben keine Möglichkeit, juristisch gegen die Maßnahmen vorzugehen und 
finden fast nie Gehör in der öffentlichen Diskussion. 
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Seit seiner Verabschiedung wird das Stadtsanierungsprogramm in großem Stil be-
worben, wozu die lokale Presse ebenso beiträgt wie die städtischen Behörden. Nöti-
ge Enteignungen zu Gunsten der Stadtmodernisierung werden als kleiner Beitrag zu 
einem größeren Ziel dargestellt und bis vor kurzer Zeit von der Bevölkerung auch 
nicht öffentlich in Frage gestellt.25

 Allerdings wächst seit zwei Jahren die Kritik an als 
unfair und willkürlich empfundenen Enteignungen und unangemessenen Entschädi-
gungszahlungen.  
Die Zeitung Ubumwe dokumentierte Widerstand gegen die Enteignungspraxis der 
Behörden und informiert die Bevölkerung 2006 über eine Versammlung mit Vertre-
tern der Stadtplanungsbehörden auf Distriktebene zu den bevorstehenden Enteig-
nungen. Die letzten der circa 260 betroffenen Haushalte mussten allerdings erst im 
Juli 2008 den bisherigen Wohnraum aufgeben. Dort hatte sich nach den ersten 
Schätzungen der Kompensationszahlungen eine Gruppe von 150-160 betroffenen 
                                                 
21 Human Rights Watch, Les oeuvres de développement, S. 6. „Ist das wirklich eine Entschädigung?“ 
22 Ebd. Auch der „Human Rights Report 2009. Rwanda“ der US Embassy bemängeln die niedrigen Entschädi-

gungszahlungen. 
23 z.B. The New Times, 5. Feb. 2009 und Radio City Radio. 
24 The New Times, 5. Feb. 2009. 
25  Illberg, Beyond Paper Policies: Planning Practices in Kigali, DED 2008, S. 4. 
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Hausbesitzern zusammengeschlossen und die veranschlagten Entschädigungen ab-
gelehnt. Sie ließen den Wert der Bausubstanz und des sonstigen Besitzes auf den 
informell genutzten Flächen von einem Privatunternehmen erneut ermitteln. Bis zur 
letztendlichen Räumung der Siedlung wurden allerdings weder die neuerlich erhobe-
nen Werte durch die städtische Administration anerkannt, noch die vorher veran-
schlagten Entschädigungen ausgezahlt.26 
Im Sektor Ndera / Distrikt Gasabo protestierten im Februar 2009 über 800 Familien, 
weil sie seit über drei Jahren von einem Enteignungsprozess betroffen waren, der 
nicht zu Ende geführt wurde. Die Bewohner erhielten keine Entschädigungszahlun-
gen, mussten aber täglich mit dem Abriss ihrer Häuser rechnen und waren in der In-
standhaltung ihrer Felder und Häuser behindert.27 
Einige der Enteigneten werden schon zum wiederholten Mal umgesiedelt, und in der  
 

 
Abbildung 4: Eine von Zerstörung bedrohte Siedlung 
 
Vergangenheit wurde von Fällen berichtet, in denen gar keine Entschädigungszah-
lungen geleistet wurden. Es gibt auch Berichte, nach denen Menschen inhaftiert 
wurden, die sich weigerten, ihr Haus zu räumen.28

 Zwar wurden diese meist nur für 
eine Nacht festgehalten und dann wieder freigelassen. Offenbar dienen diese Aktio-
nen dazu, die Bevölkerung einzuschüchtern und von weiterem Widerstand abzuhal-
ten. Zudem mehren sich die Berichte, nach denen Entschädigungszahlungen gar 
nicht oder nicht fristgerecht ausbezahlt werden. Viele Betroffenen bemängeln, dass 
die Höhe der Entschädigungen nicht angemessen ist und die Stadtverwaltung Ge-
gengutachten nicht anerkennt.  
                                                 
26 Bock, Stephan: Stadtentwicklung Kigali (Ruanda): Leitbilder, Umsetzung und Probleme, Universität Bayreuth 

2008, S.39. 
27 Kigali New Times, 2. Mai 2009. 
28 Human Rights Watch: Entretien; Brookhuis, Großflächige Enteignungen, S. 2. 
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Der vom US-Kongress in Auftrag gegebene “Human Rights Report 2009” für Ruanda 
geht auch auf die aktuelle Stadtsanierung ein. Er bemängelt die kurzfristige Ankündi-
gung der Räumungen, sowie die meist unangemessenen Entschädigungszahlungen 
und stellt auch fest, dass die Enteignung im Falle von z.B. Kioskbesitzern gleichbe-
deutend mit dem Verlust der Existenzgrundlage ist.29 
Auffällig ist bei dieser Kritik an der Entschädigungspraxis, dass sie die Logik der „ex-
propriations“ sowie der nur auf Hauseigentümer bezogenen staatlichen Entschä-
digungspolitik nicht in Frage stellt und das Thema der Mieter, der sozial schwächsten 
und zahlenmäßig bedeutsamsten Gruppe, gänzlich unberücksichtigt lässt. Die 
Diskussion um die Angemessenheit von Entschädigungszahlungen ist berechtigt, 
jedoch meist nur von geringer Relevanz für die einkommensschwächsten Sozial-
gruppen, da eben nur Hausbesitzer entschädigt werden. Die zur Miete lebenden Be-
wohner der informellen Siedlungen können mit keinerlei Entschädigung rechnen, ver-
lieren jedoch genauso wie die Hausbesitzer ihren Lebensraum. 
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Nach den Regeln des UN Menschenrechtsrats für entwicklungsbedingte unfreiwillige 
Umsiedlungen, wie auch nach den Regeln der Weltbank für Umsiedlungen spielt es 
keine Rolle, ob Bewohner eines zur Umsiedlung vorgesehenen Gebiets Eigentümer 
oder Mieter sind. Es ist auch ohne Belang, ob sie Besitzurkunden vorweisen können 
oder aber keine Papiere haben, wie die Mehrheit der Menschen in vielen Ländern. In 
jedem Fall müssen bei diesen unfreiwilligen Umsiedlungen alle Bewohner für ihre 
Verluste entschädigt werden – die bei Mietern natürlich geringer angesetzt werden 
als bei Hausbesitzern – und in jedem Fall muss ihnen vor Beginn der Abrissarbeiten 
eine angemessene Ersatzwohnung zugewiesen werden. Zum Begriff der „Angemes-
senheit“ existieren präzise Vorgaben, die unter anderem beinhalten, dass die neue 
Wohnung für die betroffenen Sozialgruppen dauerhaft bezahlbar sein muss und dass 
die Umgesiedelten in gut erreichbarer Distanz zu ihren Einkommensquellen, Schu-
len, Sozialeinrichtungen etc. verbleiben.30  
Zusätzlich zu diesen Verfahrensregeln für Umsiedlungen ist in den Leitlinien der UN 
und der Entwicklungsbanken auch festgelegt, dass die Notwendigkeit aller Umsied-
lungen einer strengen Prüfung unterliegen muss. Zwangsumsiedlungen dürfen nicht 
leichtfertig veranlasst werden. Sie müssen soziale Aspekte gründlich abwägen und 
die vor Ort Betroffenen in die Entwicklungsplanungen einbeziehen, um ihnen die 
Chance zu geben, die Richtung dieser Entwicklung mitzugestalten und Alternativen 
zu präsentieren, die ihren Interessen näher kommen.31 Damit kann eine Umsiedlung 
                                                 
29 US Embassy, Human Rights Report, S. 20. 
30  Siehe CESCR - Committee on Economic Social and Cultural Rights (1998) General comment 7. The right to 

adequate housing (art. 11.1 of the Covenant): forced evictions, United Nations, Economic and Social Council, 
Geneva, Sixteenth Session of CESCR 1997, 20 Mai 1997; enthalten im UN Dokument E/1998/22, Annex IV. 
Oder: Miloon Kothari, UN Special Rapporteur “Basic principles and guidelines on development based evict-
ions & displacements.” UN Document E/CN.4/2006/41. www.ohchr.org/english/issues/housing/annual.htm 

31  Miloon Kothari, UN Special Rapporteur : “Basic principles and guidelines on development based evictions & 
displacements.” UN Document E/CN.4/2006/41.  www.ohchr.org/english/issues/housing/annual.htm 
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eventuell überflüssig werden, ohne Entwicklungsvorhaben gänzlich in Frage zu stel-
len. 
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In seiner Präambel spricht sich der Masterplan ausdrücklich gegen Enteignungen, 
unfreiwillige Umsiedlungen und Siedlungsabrisse aus, wie sie derzeit in der Praxis 
stattfinden: “Es ist wichtig zu betonen, dass dieser Plan Nachdruck auf Fairness ge-
genüber der großen Bandbreite städtischer Entwicklungsnotwendigkeiten legt. Ins-
besondere sollte er nicht als Rechtfertigung für unfreiwillige Enteignungen benutzt 
werden. Stadtplanung sollte ein Instrument sein, dass alle berücksichtigt, und keine 
einseitige Methode, die nur bestimmten Interessen dient.“32

 Gleichzeitig verspricht 
der Masterplan, auch die spezifischen Elemente der Stadt bewahren zu wollen.33 Zu 
den Zielen des Masterplans gehören daher auch folgende Aspekte: 
�  Ausgleichende Lösungen zu suchen, die die Interessen aller Bewohner, auch die 

von marginalisierten Gruppen, berücksichtigen. 
�  Das Land in einer sozial gerechten Art zu nutzen, um Anwohnern aller Einkom-

mensschichten und Bedürfnissen zu entsprechen. 
�  Rechtliche Instrumentarien dafür zu schaffen, dass der KCMP so umgesetzt wer-

den kann, dass die gesamte Bevölkerung profitiert und Vertreibungen, Speku-
lationen und die Entwicklung weiterer ungeplanter informeller Siedlungen verhin-
dert werden. 

Hervorgehoben sei das im Masterplan ausgeführte Beispiel der Verbesserungs-
maßnahmen für die im Hangbereich des Nyarugenge Districts liegende informelle 
Siedlung Gitega. Obwohl die extreme Hanglage (über 20% Steigung auf 60% des 
Gebiets) die Erschließung und Infrastrukturausstattung erschwert und solche Steil-
hänge eigentlich von Bebauung freigehalten werden sollen, plädieren die Fachleute 
für die Aufwertung der Siedlung, d. h. den Erhalt dieser gewachsenen Stadtstruktur 
und der hier existierenden sozialen Netzwerke.34 Dies soll erreicht werden durch ein-
fache Platzgestaltungen im öffentlichen Raum sowie eine Verbesserung der Er-
schließungswege und der Basisinfrastruktur. Es wird betont, dass Gitega kein Einzel-
                                                 
32  Ebd. S. 13: „It is important to stress that this plan emphasizes fairness in attention to a wide variety of urban 

development needs. Importantly, it should not be seen as justification for involuntary expropriation. Urban 
planning is meant to be an inclusive tool, not a biased mechanism that only serves certain interests“. 

33  Kigali Conceptual Master Plan, Preface: „At the same time, the fabric of the existing city will not be forgotten: 
it will be encouraged to evolve and incrementally upgrade so as not to lose the social capital and heritage 
that should be preserved. “ 

34  Kigali Master Plan, S.84 – 86: “Natural Constraints (….) are especially sensitive in already settled areas be-
cause they cause a potential conflict between the demands of environmental, economic, and social sustaina-
bility.” (…) “But what to do if people are already settled there? People who have been living in these neigh-
borhoods have established networks of support that will serve to help them settle in a positive way, and en-
courage long term development. This social system is not trivial in the big picture. The conflict between so-
cial, environmental and economic sustainability must be addressed with sensitivity, creativity and knowledge.” 
(…) Gitega Sector is an extreme case in that almost 60% of the entire Sector is developed on slopes that are 
greater than 20%. Much of the development in Gitega Sector is low-standing informal housing. These steep 
hillsides have been almost entirely developed in Gitega Sector because of the proximity to the City Center 
and the lack of any other convenient and affordable area to live. “ 
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fall ist sondern als Modell gelten soll, das in jedem “upgrading”-Prozess der beste-
henden informellen Siedlungen realisiert werden könnte. In dem Beispiel unerwähnt 
bleibt allerdings, wer die Kosten für die aufwändige Sanierung und Verbesserung der 
Infrastruktur tragen wird. 
 

 
Beispiel für vorgeschlagene Verbesserungsmaßnahmen in der am Hang liegenden infor-
mellen Siedlung Gitega; Kigali Conceptual Master Plan (2007), S. 88: Exhibit 4.16: Informal 
Settlement Improvements: Neighborhood Redevelopment Concept (Ausschnitt) 
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Städtische oder private Bauträger bieten heute in Kigali fast ausschließlich mittel- bis  
hochwertige Häuser und Wohnungen zur Miete und zum Kauf an, die für die Masse 
der Enteigneten und für die obdachlos gewordenen Mieter nicht finanzierbar sind. In 
Zukunft möchte die Stadtverwaltung den Wohnungssektor angesichts knapper öffent-
licher Mittel für die Wohnbauförderung verstärkt privatisieren.35

 Es ist offensichtlich 
und entspricht allen Erfahrungen, dass privat erstellter formeller Wohnbau für ein-
kommensschwache Bevölkerungsgruppen nicht erschwinglich ist. 
 
                                                 
35 Kigali Master Plan: Preface. 
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Abbildung 6: Hochwertiges Wohngebiet im Stadtteil Gitega 
 
Um das Wohnproblem der armen Bevölkerungsschichten zu lösen hat die Stadt Ki-
gali einen Prototyp für bezahlbaren Wohnbau erarbeitet. Allerdings wurden bislang 
erst 250 Häuser errichtet. Statistischen Erhebungen der National Bank of Rwanda 
zufolge müssten jährlich jedoch 25.000 Häuser gebaut werden, um der Nachfrage 
gerecht zu werden.36 
Die Modell-Siedlung Batsinda wurde ab 2007 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Entwicklungsdienst DED angelegt. Schon bald wurden hier Konflikte zwischen den 
potenziellen neuen Bewohnern und der Stadtverwaltung Kigalis deutlich. Die Stadt-
verwaltung forderte die Entwickler auf, die neuen Häuser möglichst hochwertig und 
zukunftsweisend auszustatten. Die zum Kauf angebotenen Modellhäuser  
 

 
Abbildung 7: Wohnsiedlung Batsinda 
 
wurden aufgrund dieser Vorgaben z.B. mit Biogasanlagen, Solartechnik und in soli-
der Bauweise ausgestattet. Sie waren für die enteigneten Siedler jedoch viel zu kost-
spielig, und auch die Anbindung an die Innenstadt durch Busse wurde als unzurei-
chend und teuer kritisiert. 
                                                 
36 The New Times, 5. Feb. 2009. 
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Enteignete Hauseigentümer aus Kigali werden oft unter Druck gesetzt, ein neues 
Haus in einem vorgesehen Neubaugebiet zu kaufen oder zu errichten. Sie können 
legalerweise den Ort ihres Neubaus nicht selbst bestimmen. Das verhindert auch, 
dass sie in Eigeninitiative eigene Lösungen für die drängenden Wohnprobleme in der 
Stadt finden. Dabei sollte die Vermarktung von legalen und bezahlbaren privat errich-
teten Wohnangeboten zu niedrigen Preisen, die dem Bedarf entsprechen, den unab-
hängigen Immobilienmarkt eigentlich beleben.37 
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Wissenschaftliche Studien zu den Ausmaßen und zu den wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Folgen der Umstrukturierung sind noch rar. Sie werden teilweise 
auch durch die ruandischen Behörden behindert.38

 

Für die betroffenen Haushalte bedeutet die Vertreibung aus innerstädtischen Armen-
siedlungen eine Reihe von tief greifenden Belastungen. In den meisten Fällen müs-
sen die Betroffenen gravierende wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen oder gar 
Kredite aufnehmen, denn Neubauten sind mit den Entschädigungssummen nicht zu 
realisieren. Für Kredite werden in Ruanda durchschnittlich 12-15% Jahreszins fällig, 
den viele Haushalte nicht aufbringen können. Sie sind dann gezwungen, entweder 
eine der immer rarer werdenden Mietwohnungen zu niedrigem Preis zu finden, oder 
ins Umland oder ganz in ländliche Gebiete zu ziehen. Damit ist in vielen Fällen der 
Verlust des bisherigen Einkommens und Arbeitsplatzes verbunden. 
Ein Umzug in ländliche Gebiete, insbesondere zurück in die Landwirtschaft der Groß-
familie, belastet die dortigen Strukturen stark. Landknappheit und kaum ausreichen-
de Erträge in der Subsistenzwirtschaft machen es vielen Bauern heute schon schwer 
möglich, sich und ihre Kernfamilie zu ernähren. Wenn arbeits- und wohnungslos ge-
wordene Verwandte aus der Hauptstadt zurück kehren, verschärft sich ihre Existenz-
not noch weiter.  
Wer vor der Umsiedlung Mieter einer Wohnung war, erhält keine Entschädigung und 
muss zudem noch den Umzug in ein neues Quartier sowie steigende Mieten oder 
Transportkosten allein finanzieren. Dies trifft oft schon besonders belastete Gruppie-
rungen mit geringem Einkommen. Durch den Umzug zerreißen langfristig geknüpfte 
soziale Bindungen der geräumten Quartiere. Vor allem allein erziehende Frauen sind 
auf Nachbarschaft und Familie als Stützen ihres Alltags angewiesen. Die Beaufsich-
tigung der kleineren Kinder durch Nachbarinnen, während die Mutter arbeitet, ist in 
vielen Quartieren üblich. Diese Beziehungen gehen durch den Umzug oft verloren 
und bedrohen dann die Existenz der Familien. Die Umsiedlung von zentrumsnahen 
Vierteln an den Stadtrand bedeutet für die Bewohner mit einem Arbeitsplatz in der 
Innenstadt vor allem höhere Transportkosten, die nicht selten das Vermögen der 
Familien überschreiten. Die weltweit steigenden Benzinpreise haben auch die Benut-
zung von Bus- oder Motorradtaxis in Ruanda bereits deutlich teurer gemacht. Weite 
                                                 
37  Illberg S. 8. 
38  Bock, Stephan: Stadtentwicklung Kigali (Ruanda): Leitbilder, Umsetzung und Probleme, Universität Bayreuth 

2008, S. 8. 
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Anfahrtswege machen die Beschäftigung im Mikroverdienstbereich schnell unrenta-
bel und zwingen die Betroffenen in die Arbeitslosigkeit. Um dieser Bedrohung aus-
zuweichen, versuchen viele Familien daher, in den noch existierenden informellen 
Siedlungen der Innenstadt unterzukommen, was zu steigenden Mietpreisen und ei-
ner noch stärker überlasteten Infrastruktur und mangelhaften sanitären Bedingungen 
führt. Zwangsräumungen und Siedlungsabrisse vernichten den preiswerten Miet-
wohnraum im Stadtzentrum, auf den die Ärmsten angewiesen sind. 
 
 

����
�����
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Die durch Zuwanderung und Geburtenüberschuss wachsende Einwohnerzahl Kigalis 
sowie der Bedarf nach einer Stärkung der städtischen Wirtschaft bedingen eine um-
fassende Erneuerung der ruandischen Hauptstadt. Um wirtschaftliche Investitionen 
zu fördern und um die Infrastruktur Kigalis für die Bewohner zu verbessern, müssen 
Neubauflächen sowie Flächen für Infrastruktur im Innenstadtbereich zur Verfügung 
stehen und muss die bestehende Bausubstanz aufgewertet werden. Diese Maßnah-
men zur Stadterneuerung müssen allerdings sozial verträglich gestaltet werden und 
die ärmsten Bewohner der zentral gelegenen informellen Siedlungen im Blick haben.  
 
Wir empfehlen daher:  
·  Die grundlegenden Probleme von hohem Bevölkerungswachstum und nicht aus-

reichender wirtschaftlicher Entwicklung bei begrenzten landwirtschaftlichen Res-
sourcen können auch durch eine optimale Stadtentwicklung nicht verändert wer-
den, sondern bedürfen eigener umfassender staatlicher Entwicklungsanstrengun-
gen. Besonders im Bereich der Familienplanung und Armutsbekämpfung muss 
die Regierung noch weitere Anstrengungen unternehmen, um die Diskrepanz 
zwischen den wachsenden Bevölkerungszahlen und der zunehmenden Land-
knappheit und Arbeitslosigkeit zu reduzieren. 

·  Wie im Kigali Conceptual Masterplan eigentlich vorgesehen, muss das soziale 
Gefüge in der Innenstadt erhalten bleiben. Eine Vertreibung der Armen aus dem 
Zentrum in Elendssiedlungen an der Peripherie, wie in vielen afrikanischen Städ-
ten üblich, birgt mittelfristig absehbare Gefahren: Verelendung ganzer Viertel, er-
höhte Kriminalitätsraten, politisches Spannungen, etc. 

·  Wo Umsiedlungen von Haushalten unvermeidlich sind, sollte als adäquater Ersatz 
sozialer Wohnungsbau in unmittelbarer Zentrumsnähe errichtet werden. Dabei 
sollen sanitäre Mindeststandards eingehalten werden und die soziale Durchmi-
schung der einzelnen Stadtviertel erhalten bleiben. Eine Mischung von Wohn- 
und kommerzieller Nutzung sollte a priori eingeplant sein.  

·  Bei Enteignungsprozessen und vor jeder Räumung ist es wichtig, sofort ange-
messene Alternativen für alle bisherigen Bewohner – auch die Mieter – zur Verfü-
gung zu stellen, um Obdachlosigkeit oder das Entstehen neuer informeller Sied-
lungen zu verhindern. Gerade bei Umsiedlungen im Zuge wirtschaftlicher Investi-
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tionen sollten im Umfeld der „Business Districts“ auch Wohnquartiere für ärmere 
Anwohner in die Bebauungspläne integriert werden.  

·  Dem „Upgrading“ bestehender Quartiere muss im Sinne einer bewohnerge-
rechten Stadtplanung Priorität zukommen: „Per Definition bedeutet ‚Upgrading’ 
eine Aufwertung des bestehenden Baubestandes durch Infrastrukturausbau und 
Erteilung von Landtiteln. Die Enteignung und der Abriss von Gebäuden wird nur 
in Ausnahmefällen und nur, wenn z. B. notwendige Straßen zur Erschließung des 
gesamten Viertels gebaut werden müssen, durchgeführt.“39  

·  Die Anregungen des Masterplans zur Verbesserung der innenstadtnahen infor-
mellen Siedlungen des Nyarugenge District sollten aufgegriffen, geprüft und mög-
lichst umgesetzt werden. Damit würde der Verbleib eines Großteils der jetzigen 
Bevölkerung und ein Erhalt der sozialen Netze sowie des in enger Beziehung zur 
Innenstadt stehenden Wirtschaftsgeflechts dieser Siedlungen ermöglicht. 

·  Im Zuge des Umstrukturierungsprozesses müssen gemeinsam mit den Be-
wohnern Lösungen gesucht werden, die eine Umsiedlung vermeiden und den-
noch eine Verbesserung der Siedlungsstruktur ermöglichen. Ein partizipatives 
Vorgehen ist in jedem Fall notwendig, um die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft 
und der lokalen Bewohner in den Veränderungsprozessen zu verankern. 

·  Die Aufklärung der Betroffenen über ihre Rechte ist unabdingbar. Juristische Be-
ratung über die Vorgaben und Möglichkeiten aus dem Landgesetz und dem Kigali 
Conceptual Masterplan sollte in jedem Distrikt kostenlos zur Verfügung stehen. 
Dazu sind vereinfachte Legalisierungsprozesse und eine pragmatische Vergabe 
von Landtiteln notwendig.  

·  Die Regelungen der UN-Leitlinien für entwicklungsbedingte Umsiedlungen sollten 
beachtet werden. Sie verbieten u.a. intransparente Verfahren, überraschende Ab-
risse, Räumungen zu unangemessenen Zeiten oder die Zerstörung der Habe von 
Bewohnern. Umsiedlungen und Abrisse müssen aufgeschoben werden, wenn die 
Grundstücke nicht dringend benötigt und zeitnah bebaut werden oder wenn keine 
Ersatzwohnungen zur Verfügung stehen. 

·  Grundlage von fairen und transparenten Umsiedlungen ist eine gerechte Ent-
schädigung. Insbesondere bei der Vergabe von Land für die kommerzielle Nut-
zung sollten die Bodenwertgewinne großteils den enteigneten Besitzern der 
Grundstücke zu Gute kommen. Mieter sollen Ersatzwohnungen bzw. Ent-
schädigungen für den Verlust der Wohnung und die Umzugskosten erhalten. 

·  Mit Unterstützung internationaler Geber sollte die ruandische Regierung Pro-
gramme für bezahlbaren Wohnraum und den Eigenbau neuer Häuser unterstüt-
zen, um die Bildung von Wohneigentum – auch gemeinschaftlichem oder koope-
rativem – sowie den Bau preiswerter Mietwohnungen zu fördern. 

�
                                                 
39 Brookhuis, Norin / Pätsch, Carolin: Großflächige Enteignungen in Kigali – eine Ausnahmereglung wird zum 

Standardinstrument der Stadtplanung, DED, 2008, S. 3. 
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